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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Invalidenversicherung (IV)

In der Maisession behandelte der Nationalrat Entwurf 2. Hier war eine gewisse
Dringlichkeit gegeben, da es an einer gesetzlichen Grundlage für die Kostenvergütung
bei stationären Spitalaufenthalten von IV-Beziehenden fehlte. Bei der Beratung des
Entwurfs hatte der Ständerat 2011 vor dem Hintergrund der neuen Spitalfinanzierung
einen Antrag Kuprecht (svp, SZ) gutgeheissen, wonach diese Kosten weiterhin zu 20%
von den Kantonen und zu 80% vom Bund, d.h. von der IV, zu tragen sind. Die grosse
Kammer beschloss, auf die Vorlage einzutreten und folgte damit der Mehrheit ihrer
Kommission gegen eine Minderheit Cassis (fdp, TI). Umstritten war ein
Minderheitsantrag Gilli (gp, SG), welcher eine Rückweisung an den Bundesrat mit dem
Auftrag forderte, in einer zweijährigen Übergangsregelung an der bisherigen Verteilung
der Finanzierung zwischen Kantonen und IV festzuhalten. Die definitive Finanzierung
sollte nach einer Vernehmlassung bei den betroffenen Kreisen, insbesondere den
Kantonen, in Form einer regulären Gesetzesvorlage vorgelegt werden. Die Gegner des
Antrags befürchteten, dass dies längerfristig möglicherweise eine vollumfängliche
Übernahme durch die IV zur Folge hätte, da die Gesundheitsdirektorenkonferenz
bereits 2008 angekündigt hatte, den Kantonsanteil schrittweise von 20% auf 10% und
schliesslich auf Null senken zu wollen. Die Befürworter des Antrages wurden schliesslich
von der SVP, der SP und der Hälfte der CVP überstimmt. In der Detailberatung wurde
letztlich einzig eine Präzisierung bezüglich der Frage, welche Spitäler von der Regelung
betroffen seien, angebracht. In allen anderen Punkten folgte der Nationalrat dem
Ständerat. In der Gesamtabstimmung nahm die grosse Kammer den Entwurf mit 135 zu
36 Stimmen an. Einzig die FDP-Liberale und die grünliberale Fraktion legten
geschlossen ein Nein ein. Der Ständerat schloss sich darauf der Änderung des
Nationalrats diskussionslos an. In der Schlussabstimmung nahm die grosse Kammer den
Entwurf mit 153 zu 36 Stimmen an, die kleine Kammer mit 38 zu 1 Stimme bei 2
Enthaltungen. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 30.05.2012
FLAVIA CARONI

Krankenversicherung

Im September 2014 hatte das Parlament das Bundesgesetz zur Aufsicht über die soziale
Krankenversicherung verabschiedet. Daraufhin erarbeitete der Bundesrat einen
Entwurf für eine Ausführungsverordnung, welche Innenminister Berset Anfang April
2015 in die Anhörung schickte. Sie dauerte bis zum 8. Juli 2015; das Inkrafttreten des
neuen Aufsichtsgesetzes und der Ausführungsverordnung war auf den 1. Januar 2016
geplant. Zwar passierte die Anhörung grossmehrheitlich unterhalb des Medienradars –
mit der Ausnahme der NZZ –, dennoch ergaben sich einige gewichtige Kontroversen.
Während die Anhörung noch lief, liessen die Versicherer via ihre Verbände bereits
verlauten, der Verordnungsentwurf sei sehr bürokratisch und schiesse über das Ziel
hinaus. Teuer, unsozial, gesetzeswidrig und unsolidarisch sei die geplante Umsetzung,
hiess es bisweilen gar. Kritisiert wurde unter anderem, dass der Abbau übermässiger
Reserven, welche aufgrund zu hoch angesetzter Prämien entstanden sind, im Gesetz als
„kann"-Formulierung enthalten ist, während die Verordnung eine „muss"-Formulierung
beinhaltet. Für eine Pflicht fehle jedoch die gesetzliche Grundlage. Da die Verordnung
auch definiert, ab wann Reserven als „übermässig" zu taxieren sind, würden damit de
facto Maximalreserven definiert, welche zudem für kleine Kassen zu tief angesetzt
seien. Weiter kritisierten die Versicherer die weitreichenden Kontrollkompetenzen des
BAG, die auch zu einem Mehraufwand bei den Kassen führen würden. Dieser rührt
daher, dass bestimmte Transaktionen innerhalb einer Krankenversicherungsgruppe
zwingend vorab dem Bundesamt zugestellt werden müssen (Transaktionsaufsicht). Mit
etwas zeitlicher Verzögerung stimmten auch die politischen Parteien in die Kritik ein.
Mitte Juni reichten die Nationalräte Frehner (svp, BS) und Stolz (fdp, BS) zwei Motionen
(Frehner: 15.3711; Stolz 15.3690) zum Thema ein. Die Motion Frehner forderte den
Bundesrat auf, die Inkraftsetzung des Aufsichtsgesetzes vorerst auszusetzen und es so
anzupassen, dass eine wirksame Steuerung der obligatorischen Krankenversicherung
resultiert, die den regulierten Wettbewerb fördert und die staatliche Aufsicht
reduziert, verhältnismässig ist und die unternehmerische Freiheit wahrt. Die Motion
Stolz verlangte vom Bundesrat, den Entwurf zur
Krankenversicherungsaufsichtsverordnung grundlegend zu überarbeiten und die nach

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 01.04.2015
FLAVIA CARONI
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Ansicht des Motionärs gesetzeswidrigen und unverhältnismässigen Bestimmungen zu
korrigieren. Unterschrieben hatten beide Vorstösse Vertreterinnen und Vertreter aus
den Reihen der SVP, der FDP, der CVP-EVP, der GLP und der BDP, im Falle der Motion
Frehner aber auch Nationalrätin Gilli (SG) von der grünen Partei. Die Ärztin kritisierte,
der Bundesrat habe die Grenzen des Handlungsspielraumes im Umgang mit Gesetz und
Ausführungsverordnung überschritten. Gestützt wurde diese Aussage durch ein für
Santésuisse erstelltes Rechtsgutachten der Universität Zürich, das gleich bei mehreren
Bestimmungen eine fehlende gesetzliche Grundlage feststellte. Angesichts des
geballten Widerstandes der bürgerlichen Parteien legte jedoch sogar die ebenfalls
bürgerliche Neue Zürcher Zeitung den Verdacht nahe, dass das Parlament das
Aufsichtsgesetz primär aus taktischen Gründen im Hinblick auf die kurz nach den
Beratungen stattfindende Abstimmung über die Volksinitiative für eine soziale
Einheitskasse unterstützt hatten. Nun warfen sie SP-Bundesrat Berset vor, die
Einheitskasse durch die „Hintertür" doch noch einführen zu wollen. Im August 2015
präsentierte der Versichererverband Curafutura ein Rechtsgutachten eines Professors
aus Zürich und St. Gallen, das den Entwurf zur Ausführungsverordnung als schlecht
geschrieben, überregulierend und unzulässig geisselte. Der Verband, dem vier grosse
Krankenkassen angehören, kündigte an, im Falle der unveränderten Verabschiedung der
Verordnung den Rechtsweg zu beschreiten und letztendlich ein Bundesgerichtsurteil
über das Vorhandensein einer gesetzlichen Grundlage für die umstrittenen
Bestimmungen zu erzwingen. Dies betrifft insbesondere die Datensammlung durch das
BAG und die Mitsprache des Amtes bei operativen Entscheidungen. 2

Eine durch Nationalrätin Gilli (gp, SG) übernommene Motion Hodgers (gp, GE) forderte,
Frauen unter 20 Jahren kostenlos und anonym Zugang zu Verhütungsmitteln,
insbesondere der Antibabypille, zu gewähren. Begründet wurde dies mit einem Anstieg
der Anzahl Schwangerschaftsabbrüche bei Jugendlichen und mit dem Vorbild
Frankreichs, das eine entsprechende Regelung kurz zuvor eingeführt hatte. Der
Bundesrat widersprach, die Anzahl Abtreibungen bei der jüngsten Frauengruppe sei
nicht gestiegen, sondern im Gegenteil gesunken, und sie sei im europäischen Vergleich
sehr tief. Er verwies zudem auf die individuelle Verantwortung und auf von der
öffentlichen Hand unterstütze Beratungsstellen, welche unter anderem Informationen
zum Thema Empfängnisverhütung zur Verfügung stellen. Eine anonyme Abgabe
verschreibungspflichtiger Medikamente sei des weiteren nicht möglich. Der Nationalrat
folgte dem in der Sommersession 2015 mit 121 zu 58 Stimmen bei drei Enthaltungen und
lehnte die Motion ab. 3

MOTION
DATUM: 04.06.2015
FLAVIA CARONI

Eine parlamentarische Initiative Gilli (gp, SG), übernommen durch Nationalrätin Rytz
(gp, BE), strebte eine Reform der Prämienverbilligung an. Der Beitrag eines jeden
Kantons soll mindestens dem Bundesbeitrag für diesen Kanton entsprechen, mit einer
Senkungsmöglichkeit um 10% für Kantone mit günstigen Prämien, so die Forderung. In
der Begründung war zu lesen, in den vergangenen zwei Jahren hätten zehn Kantone ihre
Prämienverbilligungen gekürzt, wovon primär der untere Mittelstand betroffen sei. Das
Korrektiv, das die individuellen Prämienverbilligungen zum System der Kopfprämien in
der Krankenversicherung bilden, funktioniere so immer schlechter. Im Nationalrat
stiess die Forderung auf eine gewisse Resonanz, die jedoch nicht ausreichte. SP, Grüne
und eine Mehrheit der CVP stimmten dafür, der Rest der Fraktionen auf Antrag der
Kommissionsmehrheit dagegen, was ein Stimmenverhältnis von 111 zu 77 bei 2
Enthaltungen gegen das Anliegen ergab. Der Kommissionssprecher hatte erklärt, die
Kommissionsmehrheit wolle nicht zum System zurückkehren, das vor der Neugestaltung
des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung (NFA) gegolten hatte. Die Kantone
müssten selbst darüber entscheiden können, wie sie ihre Mittel einteilen. 4

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 31.05.2016
FLAVIA CARONI

1) AB NR, 2012, S. 708ff. und S. 1240; AB SR, 2012, S. 397 und S. 641.
2) NZZ, 13.5., 8.6., 19.6., 9.7.15; AZ, NZZ, 25.8.15; NZZ, 17.9.15
3) AB NR, 2015, S. 894 f.
4) AB NR, 2016, S. 777 f.

ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK 01.01.90 - 01.01.20 2


